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Die Bestimmung bleibt als Übergangs-
regelung bis zum 31. Dezember 1991

erhalten, anschliessend wird sie ersatz-
los gestrichen.

Erziehungsurlaub
Laut Paragraph 246 AGB sind Mütter

auf Verlangen nach dem Wochenurlaub
bis zum Ende des ersten Lebensjahres
des Kindes von der Arbeit freizustellen.
Falls dann kein Krippenplatz vorhanden
ist, kann die Muttersich bis zum Ende des
dritten Lebensjahres des Kindes freistel-
len lassen. Die Regelung gilt bis 31.
Dezember 1993. Das Gesetz ist nur noch
anzuwenden für Kinder, die vor dem 1.

Januar 1991 geboren sind.
Fürdie anderen gilt das Bundeserzie-

hungsgeldgesetz. Danach erhalten Müt-
ter und Väter, die ihr Kind selbst erziehen
oder während dieserZeit keine oder keine
volle Erwerbstätigkeit ausüben, ein Erzie-
hungsgeld bis zur Vollendung des 18.
Lebensmonats des Kindes. Mutterschafts-
geld nach dem Mutterschutzgesetz wird
angerechnet.

Kindertagesstätten
Bis 30. Juni 1991 war der Bund ver-

pflichtet, sich an den Kosten für Einrich-
tungen zum Betreuen von Kindern zu
beteiligen.

Schwangerschaftsurlaub
Nach Paragraph 244 AGB erhielten

Frauen sechs Wochen Urlaub vor und
zwanzig Wochen Urlaub nach der Entbin-
dung. Dies gilt für Frauen, deren Kinder
vordem I.Januar 1991 geboren wurden.

Bei den andern wird das Mutterschutz-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland
angewandt: Statt zwanzig nur noch acht
Wochen Urlaub nach der Entbindung.

Frauen wird sechs Wochen vor und acht
Wochen nach der Geburt Mutterschafts-
geld in Höhe des durchschnittlichen Net-
toarbeitsentgelts gezahlt. Es beträgt hoch-
stens 25 Mark pro Tag oder 750 Mark pro
Monat. Liegt das Nettoarbeitsentgelt dar-
über, wird der übersteigende Betrag vom
Arbeitgeber bezahlt.

Fristenlösung (§ 218)
Zur Zeit ist die Frage noch hängig,

inwieweit die neuen Bundesländer ihre
fortschrittlichere Regelung aufgeben
müssen.

(Quelle: ÖTV Argumente, Stuttgart, Juni
1991)

Wir begrüssen herzlich die
folgenden neuen Mitglieder:

Ruth Genner, Zürich

Theres Girod, Volketswil

Trix Heberlein, Zumikon

Ruth Hofmann, Pfäffikon

Regina Hürlimann, Dübendorf

Irène Meier, Küsnacht

Vreni Müller Hemmi, Adliswil

Silvana Schuler, Waliisellen

Colette Theurillat, Wallisellen

Margrith Trutmann Kobler, Zürich

Christine Ungricht, Urdorf

Luzia Vieli-Hardegger, Zürich

Katharina Washington, Zürich

Christa D. Weisshaupt, Uster

Iris Wepf, Zürich

Rosmarie Zapfl, Dübendorf

Sibylle Zillig, Pratteln
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